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Statut
der

Kleinkinderbewahranſtalt Karlsruhe .

8. 1.

Die „ Kleinkinderbewahranſtalt Karlsruhe “ unter

dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Großherzogin Luiſe

iſt im Jahre 1837 von einem Verein hieſiger chriſtlicher 65805
als Privat⸗Anſtalt gegründet worden , hat aber nach All lerhöchſtem
Staatsminiſterialerlaß vom 23 . Mai 1884, Nr . 306 , Körperſchafts⸗
rechte erlangt .

Sie beruht auf der allgemeinen chriſtlichen Liebe und widmet

ihre Dienſte dem öffentlichen Wohl .

§8. 28 · 5

Die Anſtalt hat ihren Sitz in Karlsruhe .

Ihr Zweck iſt
I. Bea ufſichtigung und Wartung von Kindern im Alter von

2bis 6 Jahren , welche von hieſigen Einwohnern der An⸗15
zur Obhut anvertraut werden .

1—55
Aussbildung von Kinderlehrerinnen .

8. 4.

Als Mitglied der Anſtalt kann aufgenommen werden jeder
volljährige Einwohner von Karlsruhe , welcher ſich zur Zahlung
eines jährlichen Beitrags von mindeſtens zwei Mark verpflichtet .

Die Mitgliedſchaft erliſcht durch Austritt , welcher ſchon bei

Nichtfortzzahlung des zugeſagten Beitrags angenommen wird .

—
8l55

Die Organe der Anſtalt ſind
1. der Verwaltungsrath
2. die Generalverſammlung .

§. 6.

Der Verwaltungsrath beſchließt in allen Angelegenheiten
vorbehaltlich der der Generalverſammlung zuſtehenden Rechte (§. 9)
und der ſtaatlichen Genehmigung , ſoweit letztere geſetzlich ge⸗
boten iſt .
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Der Verwaltungsrath beſteht aus 14 Vereins⸗Mitgliedern ,
nämlich 7 Damen und 7 Herren , unter welchen mindeſtens je ein

Geiſtlicher der beiden chriſtlichen Konfeſſionen und ein Mitglied
des hieſigen Stadtrathes ſich befinden ſollen .

Der Verwaltungsrath wählt aus ſeiner Mitte den Vorſtand
und für Beſorgung des Kaſſenweſens den Rechner ſowie deren

etwa nöthig werdende Stellvertreter .

Der Vorſtand beraumt die Sitzungen an , führt in denſelben
den Vorſitz und vollzieht die Beſchlüſſe .

Er iſt nach außen der alleinige Vertreter der Anſtalt ; Ein⸗

nahme⸗ und Ausgabe⸗Dekreturen bedürfen jedoch außer ſeiner Un⸗

terſchrift noch der eines weiteren Verwaltungsrathsmitgliedes .
Der Verwaltungsrath wird durch die Generalverſammlung

gewählt (§. 9) . Bei Austritt eines Verwaltungsrathsmitglieds
wählen die übrigen aber den Nachfolger bis zur nächſten ordent⸗

lichen Generalverſammlung .

8. 8.

Der Verwaltungsrath hält in der Regel jeden Monat eine

Sitzung , außerordentliche nach Bedürfniß ab .

Die Beſchlüſſe des Verwaltungsraths erfolgen bei Anweſenheit
von mindeſtens der Hälfte ſeiner Mitglieder durch einfache Stim⸗

menmehrheit .
Statutenveränderungen aber erfordern die Anweſenheit von

mindeſtens zwei Drittel ſeiner Mitglieder , die Zuſtimmung der

Generalverſammlung (§. 9) und die Genehmigung der Staatsbehörde .
Die Beſchlüſſe des Verwaltungsraths ſind ſchriftlich feſt⸗

zuſtellen .

8. 9.§

Die Generalverſammlung der Vereinsmitglieder (§. 4)
findet regelmäßig alljährlich einmal in den erſten drei Monaten

des Jahrs , erſtmals 1885 ſtatt .
Außerordentliche Generalverſammlungen werden nach Bedürfniß

durch Beſchluß des Verwaltungsraths berufen .
Zu der Generalverſammlung erfolgen die Einladungen durch

den Vorſtand mittelſt öffentlicher Bekanntmachung im Tageblatt .
Der ordentlichen Generalverſammlung hat der Verwaltungs⸗

rath Bericht über die Thätigkeit im vorhergegangenen Kalenderjahr
zu erſtatten und die Rechnung zur Prüfung und Genehmigung
vorzulegen .

Die Generalverſammlung hat ferner über die vom Vorſtand
an ſie gebrachten Angelegenheiten und über Statutenänderungen
zu beſchließen . Sie nimmt die Wahl der Verwaltungsrathsmit⸗
glieder vor (§. 7).
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Alle ſechs Jahre hat eine Neuwahl ſämmtlicher Verwaltungs⸗
rathsmitglieder ſtattzufinden .

Etwaige Anträge , welche aus der Mitte der Generalverſamm⸗

lung geſtellt werden wollen , ſind dem Vorſtande mindeſtens vier

Wochen vorher ſchriftlich anzuzeigen .
Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung erfolgen durch einfache

Stimmenmehrheit der Erſchienenen und ſind ſchriftlich feſtzuſtellen .

§. 10 .

Der Aufwand für die Anſtalt wird beſtritten aus den

a. Erträgniſſen ihres Grundſtocksvermögens ,
b. Mitgliederbeiträgen ,
c. zu zahlenden Beträgen für die Kinder und Lehrmädchen ,
d. ſonſtigen zufälligen Einnahmen ( Geſchenken ꝛc. )

8. 11 .

Die alljährlichen Ueberſchüſſe werden nach Beſchluß des Ver⸗

waltungsraths dem Grundſtockvermögen einverleibt .

Ein Theil der Ueberſchüſſe , jedoch höchſtens zehn Prozent ,
kann dem unter beſonderer Verrechnung ſtehenden Fonds zur Unter⸗

ſtützung bedürftiger Kinderlehrerinnen zugewendet werden .

8. 12 .

Die Aufnahme der Kinder erfolgt durch die Hausmutter .
Ueber die für Wartung der Kinder zu zahlenden Beträge

beſchließt der Verwaltungsrath , welcher ſolche in einzelnen Fällen
auch nachlaſſen kann .

Das Nähere über die Wartung beſagt die Hausordnung .

8. 13 .

Die Hausmutter wird vom Verwaltungsrath angeſtellt .
Dem abzuſchließenden Dienſtvertrag bleiben die näheren Beſtim⸗

mungen hierüber vorbehalten .

8. 14 .

Zur Ausbildung der Kinderlehrerinnen werden

Frauensperſonen aufgenommen , welche durch chriſtlichen Sinn ,
geiſtige und körperliche Befähigung ſich dazu eignen.

§. 15 .

Die Anmeldung ſolcher Zöglinge geſchieht bei der Hausmutter ,
welche zur proviſoriſchen Aufnahme befugt iſt .

Die definitive Aufnahme , die Dauer der Unterrichtszeit und

Verwendung erfolgt durch Beſchluß des Verwaltungsraths , welcher
mit den Betreffenden Verträge ſchließt .
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Das Nähere über den Unterricht ꝛc. beſtimmt die Hausord⸗
nung . Die Anſtalt bleibt für alle in derſelben ausgebildeten Kin⸗

derlehrerinnen das Mutterhaus , von welchem ſie mit Rath und

That wohlmeinend unterſtützt werden, dem ſie darum auch jede
Weründerdg in der Lebensführung mitzutheilen haben.

§. 16 .

Die Hausmutter wird bei Ausübung ihrer Thätigkeit von den

Damen des Verwaltungsraths unterſtützt . Das Nähere hierüber
bleibt der Anordnung des Verwaltungsraths äberlaffen

§. 17 .

Die Auflöſung der Anſtalt erfolgt
a. wenn dieſe vom Verwaltungsrath unter den für Statuten⸗

änderungen vorgeſchriebenen Vorausſetzungen beſchloſſen
wird ,

b. die Generalverſammlung dem Beſchluſſe zuſtimmt ,
. die Staatsbehörde ihre Genehmigung dazu ertheilt .

8. 18 .

Bei Auflöſung der Anſtalt fällt deren Vermögen , ſoweit der

Anſtalt das Verfügungsrecht darüber zuſteht , an die Stadtgemeinde

Karlsruhe
mit der Maßgabe , daß Grundſtock und Zinſen dieſes

Vermögens nur für Wartung und Erziehung armer hieſiger Kinder

in den Fällen verwendet werden dürfen , in welchen dieſe Wartung
und Erziehung nicht ohnehin geſetzlich der Stadtgemeinde als

Armenverband obliegt .
§. 19 .

Dieſes Statut tritt an Stelle der bisherigen Satzungen vom

Jahre 1875 in Wirkſamkeit , ſobald die Anſtalt die Körperſchafts⸗
rechte erlangt hat .

Der Verwaltungsrath bleibt in ſeiner gegenwärtigen Zuſammen⸗
ſetzung bis zur nächſten Generalverſammlung in Funktion .

Vorſtehende Statuten wurden in der Verwaltungsrathsſitzung
vom 31 . Januar d. J . einſtimmig genehmigt und ſind in Folge
höchſten Staatsminiſterialerlaſſes vom 23 . Mai d. J . , Nr . 306 ,
durch welchen der Anſtalt Körperſchaftsrechte ertheilt und dieſe
Statuten genehmigt wurden , in Giltigkeit getreten .

Karlsruhe , den 26 . September 1884 .

Der Verwaltungsrath

Schmidt , Stadtpfarrer .
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